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AGIA fordert: Betreuung und Erziehung gesellschaftlich höher bewerten!

Am 18. M�rz 2009 verk�ndete der Bundesgerichtshof erstmals ein Urteil zur Dauer 
des nachehelichen Betreuungsunterhaltes auf der Grundlage des seit Januar 2008 
geltenden Unterhaltsrechts. 
In diesem Urteil stellt der BGH klar, dass das Alter eines Kindes als alleiniger 
Grund heute nicht mehr ausreicht, um einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt 
�ber das 3. Lebensjahr des Kindes hinaus zu begr�nden. Eine Ankn�pfung an das 
fr�here Altersphasenmodell lehnt der BGH ab und verweist auf die jeweils zu be-
r�cksichtigenden Umst�nde des Einzelfalls. 

Das Urteil des Bundesgerichtshofs st�rkt den Grundsatz der Eigenverantwortung 
gem�� � 1569 Unterhaltsrecht. Danach obliegt es jedem Ehegatten nach einer 
Scheidung, selbst f�r seinen Unterhalt zu sorgen. Ein Anspruch auf Betreuungsun-
terhalt besteht nach dem 3. Geburtstag des Kindes nur nach einer Billigkeitspr�-
fung. Im Gesetz sind f�r die Billigkeitspr�fung 3 Kriterien (Belange des Kindes, be-
stehende M�glichkeiten der Kinderbetreuung, Gestaltung von Kinderbetreuung 
und Erwerbst�tigkeit in der Ehe sowie Dauer der Ehe) benannt. 

Zuk�nftig d�rften fehlende M�glichkeiten der Kinderbetreuung seltener als heute 
von Bedeutung sein, weil der Bereich der Kinderbetreuung ausgebaut wird. 
Damit gewinnen Belange des Kindes (gesundheitliche Beeintr�chtigungen, Schul-
schwierigkeiten, sonstige besondere Belastungen) und die Dauer der Ehe verbun-
den mit den w�hrend der Ehe �blichen Rollenaufteilungen an Bedeutung. 

Die AGIA kritisiert, dass das neue Unterhaltsrecht den Faktor „Zeit f�r Kinder“ un-
zureichend gewichtet. So wird eine zeitliche Begrenzung der Erwerbst�tigkeit aus 
Gr�nden einer „�berobligationsm��igen Belastung“ des allein erziehenden Eltern-
teils diskutiert, die nur gegeben ist, wenn besondere Voraussetzungen (z. B. eine 
Erkrankung des Kindes verbunden mit besonderem Betreuungsbedarf) vorliegen.
Im konkret verhandelten Fall ist die Mutter eines 7-j�hrigen Kindes im Umfang von 
7/10 einer Vollzeitstelle erwerbst�tig, d h. das Familiengericht hatte abzuw�gen, ob 
sie verpflichtet ist, in noch gr��erem Umfang erwerbst�tig zu sein – was vom Un-
terhaltspflichtigen gefordert wurde.
Zahlreiche Untersuchungen belegen aber, dass Vollzeiterwerbst�tigkeit und Ver-
sorgung/Erziehung von Kindern zu einer �berbelastung f�hren kann, die mit ge-
sundheitlichen Beeintr�chtigungen des allein erziehenden Elternteils oder stress-
bedingten Erziehungsschwierigkeiten einhergehen kann. 
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Das Urteil des Bundesgerichtshofs bedeutet auch, dass Elternteile, die �ber das 
3. Lebensjahr des Kindes hinaus Betreuungsunterhalt verlangen, im Einzelfall darle-
gen und beweisen m�ssen, dass der Anspruch unter Billigkeitsgesichtspunkten ge-
rechtfertigt  ist (w�hrend bei dem fr�her �blichen Altersphasenmodell derjenige, der 
davon abweichen wollte, die Beweislast zu f�hren hatte). Sofern keine besonderen 
Gr�nde vorzubringen sind und die Kinderbetreuung gew�hrleistet ist, m�ssen Alleiner-
ziehende vom 4. Lebensjahr des j�ngsten Kindes an einer Vollzeiterwerbst�tigkeit 
nachgehen – von Wahlfreiheit keine Rede!

Ein Vergleich der Unterhaltsurteile des letzten Jahres zeigt, dass mit Blick auf die un-
terschiedlichen Haltungen der Familiengerichte das Ergebnis des Verfahrens an die 
Billigkeitsentscheidung des einzelnen Richters gebunden bleibt und damit sehr unter-
schiedliche Entscheidungen m�glich sind und insofern ein gewisses Ma� an Rechts-
unsicherheit f�r Unterhaltsberechtigte immer gegeben ist – ein Ende der finanziellen 
N�te Alleinerziehender und ihrer Kinder scheint nicht in Sicht! 
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